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Während der BGB-Beratungen musste sich die 2. Kommission mit dem Antrag 
auseinandersetzen, die deliktische Haftung nach schweizerischem (und franzö-
sischem) Vorbild durch eine ganz allgemein gehaltene Generalklausel zu re-
geln: „Wer einem Anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es aus Vorsatz, 
sei es aus Fahrlässigkeit, ist ihm zum Ersatze verpflichtet.“1 Die Mehrheit der 
Kommission lehnte diesen Antrag ganz entschieden ab: Die Voraussetzungen 
für den Eintritt der Ersatzpflicht müssten klar normiert sein, ansonsten würde 
die Lösung auf den Richter abgeladen. Dies sei aber nicht mit dem deutschen 
Verständnis von der Stellung des Richters vereinbar. Die größte Befürchtung 
sahen die Kommissionsmitglieder darin, dass man andernfalls zu „ähnlichen 
Auswüchsen gelangen würde, welche zahlreiche Urteile der franz. Gerichte 
aufweisen“2 – dem Richter müssten daher durch das Gesetz selbst objektive 
Maßstäbe an die Hand gegeben werden.  

I. Ausgangspunkt: zwei verschiedene Regelungsmodelle 

Ein bloßer Blick in den Code civil scheint zu zeigen, was die Befürchtungen 
der 2. Kommission erzeugt hat. Die deliktische Generalklausel im französi-
schen Recht ist ganz ähnlich formuliert wie in dem zitierten Vorschlag. In 
Art. 1382 Cc3 aus dem Jahr 1804 heißt es:  

                                                           
1 Jakobs/Schubert, Beratung, S. 895 (Antrag 6a, von Cuny); Achilles/Gebhard/Spahn, 

Protokolle II, S. 566, 570 f. Für eine Orientierung an Art. 1382 Cc sprach sich auch Fels, 
Außerkontraktliche Schadensersatzpflicht, S. 7, aus. 

2 Achilles/Gebhard/Spahn, Protokolle II, S. 571; Mugdan, Denkschrift, S. 1267. Dazu 
auch Linckelmann, Schadensersatzpflicht, S. 8 f.: der Code civil setze lediglich eine schuld-
hafte Interessenverletzung voraus; dies habe „jene ungeahnte Ausdehnung ermöglicht, wel-
che bald als ein Zeichen gesunder Fortbildung des Rechtes, bald als ein Zeichen gefährlicher 
Entartung angesehen wird.“ 

3 Mit Ordonnance vom 10.2.2016 (Ordonnance Nr. 2016-131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF, 
Nr. 0035 du 11 février 2016, Text Nr. 26) hat der französische Gesetzgeber das Vertrags- 
und allgemeine Schuldrecht reformiert. Die neuen Vorschriften sind am 1.10.2016 in Kraft 
getreten. Die Änderungen betreffen die Stellung und Nummerierung der bisherigen 
Art. 1382 f. Cc, nicht jedoch deren Inhalt. Siehe dazu auch unten VI. 
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„Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé, à le réparer.“ – „Jedes menschliche Verhalten, welches einem anderen 
einen Schaden zufügt, verpflichtet denjenigen, durch dessen faute der Schaden eingetreten 
ist, diesen zu ersetzen.“4  

Art. 1383 Cc ergänzt, dass dabei jede Art von Fahrlässigkeit genügt.5 Aus dem 
Wortlaut der Vorschriften lassen sich damit keinerlei Beschränkungen der Haf-
tung entnehmen: Es bedarf lediglich einer faute,6 eines Schadens sowie einer 
kausalen Verbindung zwischen diesen. Objektive Maßstäbe für den Richter er-
geben sich daraus tatsächlich nicht.7 Was viele deutsche Juristen Ende des 
19. Jahrhunderts als „Auswüchse“ und „gefährliche Entartungen“8 der franzö-
sischen Rechtsprechung empfanden und kritisierten, stellt zumindest gegen-
wärtig für französische Juristen eine Selbstverständlichkeit dar: Grundsätzlich 
begründet jeder Schaden die Ersatzpflicht, unabhängig von der Verletzung be-
stimmter Rechte oder Rechtsgüter.9  

Der deutsche Gesetzgeber entschied sich mit § 823 I BGB bewusst gegen 
eine derart weite Haftung und machte die allgemeine deliktische Haftung von 
der Verletzung bestimmter absoluter Rechte und Rechtsgüter abhängig. Genau 
diese enumerierte er in der Generalklausel: „Wer vorsätzlich oder fahrlässig 
das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein 
sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Er-
satz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.“ Laut den Protokollen er-
folgte diese Enumeration zwar eigentlich nur aus redaktionellen Gründen;10 
nunmehr stellt sie allerdings ein wesentliches Merkmal und Kennzeichen der 

                                                           
4 Eigene, sinngemäße Übersetzung. Bei Übersetzungen ohne nähere Kennzeichnung han-

delt es sich stets um eigene sinngemäße Übersetzungen. 
5 „Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais 

encore par sa négligence ou par son imprudence.“ 
6 Der Begriff „faute“ lässt sich ohne Bedeutungsverlust nur schwer ins Deutsche überset-

zen, was in Teil 2 der Arbeit deutlich werden wird. Er meint insbesondere nicht einfach nur 
„Verschulden“ nach deutschem Verständnis. Der Begriff wird daher in der Arbeit beibehal-
ten und an den entscheidenden Stellen näher erläutert. 

7 In der französischen Lehre gilt die daraus ebenfalls folgende Anpassungsfähigkeit als 
großer Vorteil der französischen Regelung: Viney, Principe général, Nr. 5; Rémy, Réflexions, 
S. 36 f. 

8 Linckelmann, Schadensersatzpflicht, S. 8 f. Siehe bereits Fn. 2. 
9 Siehe statt aller nur Fabre-Magnan, Droit des obligations, S. 84 f.; Rémy/Borghetti, 

Projet de réforme, Nr. 6; Viney/Jourdain/Carval, Conditions, Nr. 248-1. Gleichwohl stoßen 
das Fehlen objektiver Kriterien und der damit verbundene Umfang des richterlichen Ermes-
sens auch auf Kritik: Viney, Principe général, Nr. 12, 15; Rémy, Réflexions, S. 39. 

10 Achilles/Gebhard/Spahn, Protokolle VI, S. 200 f. Näher zur Gesetzgebungsgeschichte 
des § 823 I BGB Linckelmann, Schadensersatzpflicht, S. 8 ff.; Benöhr, Redaktion, S. 499 ff.; 
Keppmann, Dogmengeschichtliche Entwicklung, S. 91 ff.; HKK/Schiemann, §§ 823–830, 
Nr. 20 ff. Gordley, Historical accident, S. 25 ff., bezeichnet den gesetzlichen Ausschluss 
fahrlässig verursachter primärer Vermögensschäden als „historischen Unfall“. 
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deutschen deliktischen Generalklausel dar und unterscheidet diese damit ganz 
wesentlich von der Regelung in den Art. 1382 f. Cc. 

II. Praktische Unterschiede der Regelungen: die Ersatzfähigkeit primärer 
Vermögensschäden 

In der praktischen Rechtsanwendung sind mit den beiden Haftungsmodellen 
ganz unterschiedliche Konsequenzen verbunden – sowohl für den Geschädig-
ten als auch für den Schädiger macht es einen großen Unterschied, ob der 
„Schutzbereichs des Deliktsrechts“11 auf bestimmte Rechte und Rechtsgüter 
beschränkt ist (deutsches Recht) oder nicht (französisches Recht).  

Dies zeigt sich besonders deutlich bei der Haftung für primäre Vermögens-
schäden. Dabei handelt es sich um Fälle, in denen dem Geschädigten lediglich 
ein finanzieller Schaden entsteht, ohne dass er eine Verletzung seiner Person 
oder seiner Güter – mithin eines absoluten Rechts – erlitten hätte. Kauft A Ak-
tien einer Firma, weil ihm B vorher von der hervorragenden Auftragslage be-
richtet hat, die sich jedoch als falsch herausstellt, und verlieren die Aktien auf-
grund der folgenden Insolvenz der Firma ihren Wert, hat A lediglich einen 
Vermögensnachteil erlitten. Das Gleiche gilt, wenn A testamentarisch von B 
als Erbe einer Geldsumme eingesetzt werden sollte, der Notar C es bis zum 
Tod des B aber versäumt, das Testament aufzusetzen.12 Die Verletzung abso-
luter Rechte liegt in diesen Situationen gerade nicht vor. 

Klassisch sind weiterhin Fälle, in denen ein direkt Geschädigter zwar eine 
Rechtsgutsverletzung, ein Dritter dagegen aus demselben Verhalten nur einen 
primären Vermögensschaden erleidet.13 Das verletzte Interesse des Dritten 
hängt dabei nicht notwendig von dem unmittelbar verletzten Interesse ab.14 In 
den berühmten „Stromkabelfällen“ etwa zerstört ein Arbeiter bei Bauarbeiten 
fahrlässig ein unterirdisches Starkstromkabel eines Elektrizitätswerks. Als 
Folge fällt in einem angrenzenden Betrieb mangels Stromversorgung die Pro-
duktion für einige Tage aus.15 Besteht für den Betrieb ein deliktischer An-
spruch auf Ersatz des dadurch entstandenen Ausfalls gegen den Verursacher? 
Oder: C verursacht einen Autounfall, infolge dessen die Stadtmitte längere Zeit 
blockiert ist. Die Busgesellschaft A erleidet dadurch einen Verlust, da sie im 
entsprechenden Gebiet für mehrere Stunden keine Busse einsetzen kann.16 
                                                           

11 Wagner, Grundstrukturen, S. 225 ff. 
12 Beispiele aus Bussani/Palmer, The notion of pure economic loss, S. 13 f. 
13 In Frankreich spricht man hier in Bezug auf die Geschädigten von „victimes par rico-

chet“, für die Schäden auch von „préjudices réfléchis“; ausführlich dazu Lambert-Faivre, 
Dommage par ricochet; Dupichot, Préjudices réfléchis; Bénabent, Droit des obligations, 
Nr. 677. Zu der in dieser Arbeit verwendeten Terminologie siehe gleich unter VI. 

14 Litten, Drittvermögensschäden, S. 2. 
15 Bussani/Palmer, Pure economic loss, Case 2, S. 192. Siehe für die deutsche Rechtspre-

chung z.B. BGHZ 29, 65, Entscheidung vom 9.12.1958. 
16 Cass. civ. 2e, 28.4.1965, D. 1965, J., 777, Anm. Esmein. 
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Auch hier stellt sich die Frage, ob die Busgesellschaft von C Ersatz für ihren 
Verlust bekommen kann. Die Liste von Beispielen ließe sich noch weiter fort-
setzen; gemeinsam ist ihnen, dass der Ersatzbegehrende lediglich Einbußen in 
seinem Vermögen erlitten hat. 

1. Konsequenzen der restriktiven Haltung im deutschen Recht 

Verlangt eine Rechtsordnung für die deliktische Haftung die Verletzung eines 
absoluten Rechts, erhält der Geschädigte keinen Ersatz, wenn er lediglich einen 
primären Vermögensschaden erlitten hat. Dies ist der Fall im deutschen De-
liktsrecht.17 Wie gezeigt, setzt die Haftung nach § 823 I BGB die Verletzung 
eines enumerierten Rechts oder Rechtsguts voraus. Daneben gewähren zwar 
die §§ 823 II und 826 BGB Ersatzansprüche, die sämtliche Schädigungen er-
fassen – dies setzt einschränkend jedoch die Verletzung eines Schutzgesetzes 
(§ 823 II BGB) oder eine sittenwidrige vorsätzliche Schädigung (§ 826 BGB) 
voraus. Bei nur fahrlässigen Verletzungen des bloßen Vermögens gewährt das 
deutsche Recht grundsätzlich also keinen Ersatz. Damit scheiden in der Regel 
auch Ersatzansprüche Dritter aus, die durch die unmittelbare Verletzung einer 
anderen Person einen Schaden erleiden.18  

2. Gründe für den Ausschluss primärer Vermögensschäden 

Der Grund für die restriktive Haltung des deutschen Rechts besteht darin, dass 
auf diese Weise die allgemeine Handlungsfreiheit erhalten werden soll: Bei 
einer Haftung auch für primäre Vermögensschäden müsste jedes wettbewerb-
liche Handeln ausscheiden.19 Zudem sollte es nicht dem Richter obliegen, in 

                                                           
17 Ein expliziter Bezug auf das Vermögen als solches erfolgte in den BGB-Beratungen 

nicht. Nach Erlass des BGB betonten allerdings beispielsweise Oertmann oder von Gierke 
ausdrücklich, dass das Vermögen als solches kein in dieser Form durch das BGB geschütztes 
Recht darstelle: Einerseits gebe es kein subjektives Recht am Vermögen als solchem, ande-
rerseits wären sonst §§ 823 II und 826 BGB gegenstandslos, da nahezu immer auch § 823 I 
BGB einschlägig wäre, Oertmann, Schuldverhältnisse, § 823, Nr. 3 f); von Gierke, Deut-
sches Privatrecht, S. 899. Kurz nach Inkrafttreten des BGB hatte sich auch schon das Reichs-
gericht in ähnlicher Weise geäußert: RGZ 51, 92–94, 93, Urteil vom 15.3.1902; RGZ 57, 
353–358, 354, Urteil vom 29.2.1904; RGZ 58, 24–31, 28, Urteil vom 27.2.1904. 

18 Dies betrifft insbesondere immaterielle Schäden, die durch die Tötung einer naheste-
henden Person entstehen, aber grundsätzlich auch primäre Vermögensschäden. Eine Aus-
nahme statuiert § 844 BGB: Bestimmte Personen können in diesem Fall gegen den Schädi-
ger Ersatzansprüche für die verursachten Vermögensschäden, z.B. für entfallene Unterhalts-
leistungen (§ 844 II BGB), geltend machen. 

19 Deutsch, Ersatz reiner Vermögensschäden, S. 57; auch S. 71: Das allgemeine Lebens-
risiko trage der Geschädigte. Picker, Positive Forderungsverletzung, S. 471, spricht davon, 
dass die „für das Zusammenleben unerläßliche „vernünftige“ und „sozialadäquate“ Hand-
lungsfreiheit“ erhalten werden müsse. 
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jedem Fall die Freiheitssphären von Geschädigtem und Handelndem zu bestim-
men und abzugrenzen.20 Der Ersatz fahrlässig verursachter primärer Vermö-
gensschäden begegnet aber auch weiteren generellen Bedenken: Kritiker wen-
den zum einen ein, dass ein Ausschluss derartiger Schäden notwendig sei, um 
eine übermäßige Ausdehnung der Ersatzberechtigten zu vermeiden (sog. „Ka-
nalisierung der Schadensabwicklung“).21 Zum anderen sei mit dem Ersatz ein 
Eingriff in das Vertragsrecht verbunden, das die Risikoverteilung zwischen den 
Parteien besonders regele und spezielle Rechtsbehelfe für Leistungsstörungen 
bereithalte.22  

3. Konsequenzen der offenen Regelung im französischen Recht 

Verzichtet eine Rechtsordnung dagegen auf Begrenzungen des deliktischen 
Schutzbereichs wie das Erfordernis einer Rechts- oder Rechtsgutsverletzung, 
bereitet auch der Ersatz primärer Vermögensschäden kein Problem. Im Hin-
blick auf deren Ersatz nach französischem Recht ist zunächst zu beachten, dass 
sie in Frankreich keine eigenständige Schadenskategorie darstellen – der Be-
griff als solcher existiert im französischen Deliktsrecht auch nicht.23 Primäre 
Vermögensschäden werden ohne Besonderheit als materielle Schäden ersetzt 
und unterliegen prinzipiell keinen Beschränkungen.24 Daraus folgt jedoch 
nicht, dass es für den Ersatz überhaupt keine Begrenzungen gäbe. Die Recht-
sprechung kann für diese allerdings nur auf die allgemeinen Voraussetzungen 
der deliktischen Haftung zurückgreifen: Neben der faute und einer kausalen 
Verbindung begrenzt insbesondere das Erfordernis eines sicheren und direkten 
Schadens (dommage certain et direct) die Haftung.25 Mitunter sind die von der 

                                                           
20 Litten, Drittvermögensschäden, S. 3. Siehe dazu und zu den Befürchtungen vor „Aus-

wüchsen“ der Rechtsprechung bereits oben S. 1 f. 
21 Wagner, Grundstrukturen, S. 230: dies ermögliche den Ausschluss von Ersatzansprü-

chen nur mittelbar/indirekt Geschädigter; Bussani/Palmer, The notion of pure economic 
loss, S. 16 ff. 

22 Wagner, Grundstrukturen, S. 231 f. 
23 Lapoyade Deschamps, Préjudice économique pur, S. 89; Fabre-Magnan, Droit des 

obligations, S. 113 f.; Viney/Jourdain/Carval, Conditions, Nr. 251: „L’expression ‘préjudice 
économique pur’ ne figure ni dans les textes ni dans les décisions rendues par les juridictions 
françaises.“ Nach Calfayan, Notion de préjudice, Nr. 73, ist der Ausdruck zwar gebräuch-
lich, jedoch nicht unter Juristen, sondern eher unter Versicherern. 

24 Viney/Jourdain/Carval, Conditions, Nr. 251, betonen, dass es sich bei primären Ver-
mögensschäden um wichtige Schäden handele (insbesondere im industriellen Bereich). Dem 
häufig vorgebrachten Einwand der schweren Mess- sowie Beweisbarkeit halten sie entge-
gen, dass sich diese Probleme auch bei Körperschäden ergeben und dort gleichwohl ein Er-
satz ohne Frage gewährt werde; ähnlich Bussani/Palmer, The notion of pure economic loss, 
S. 18 f. 

25 In einigen Fällen stellt sich die Anwendung dieser Kriterien jedoch als nicht unproble-
matisch dar. Sowohl bei Aufwendungen, die durch das Verhalten Dritter nutzlos werden, als 
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Rechtsprechung angewendeten Methoden zur Begrenzung des Anwendungs-
bereichs dabei allerdings nicht klar erkennbar.26  

In der französischen Lehre gibt es immer wieder auch Stimmen, die sich für 
allgemein strengere Haftungsvoraussetzungen bei primären Vermögensschä-
den aussprechen: Nach Starck soll es in diesen Fällen auf eine faute ankommen, 
bei Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Güter einer Person dagegen 
nicht.27 Berg führt diese Theorie auf eine Beeinflussung durch das deutsche 
Recht zurück.28 Zu allgemein akzeptierten Einschränkungen führten diese Vor-
schläge bisher jedoch nicht. Bereits an dieser Stelle kann vorweggenommen 
werden, dass beide eben erwähnten Einwände gegen den Ersatz primärer Ver-
mögensschäden auch im französischen Recht sichtbar werden. Die Problematik 
eines a priori unbeschränkten Kreises von Ersatzberechtigten zeigt sich insbe-
sondere bei den victimes par ricochet.29 Zum Schutz der vertraglichen Sonder-
beziehung hat die französische Rechtswissenschaft allerdings eine eigene Me-
thode entwickelt.30 

 
Insgesamt zeigt sich anhand des Ersatzes primärer Vermögensschäden also 
deutlich, dass die Regelung der deliktischen Haftung im deutschen und im fran-

                                                           
auch bei der Verwirklichung normaler Risiken lehnt die Rechtsprechung einen Ersatzan-
spruch mit Verweis auf das Fehlen eines dommage certain (für frustrierte Aufwendungen 
Cass. civ. 1re, 8.7.1954, Bull. civ. 1954, I, Nr. 238; für normale Risiken Cass. civ. 2e, 
14.11.1958, Gaz. Pal. 1959, I, 31) oder einer ausreichenden kausalen Verbindung (Berg, 
Protection des intérêts incorporels, Nr. 181 ff. m.N.) ab. Berg betont demgegenüber, dass es 
dieser Begründung gar nicht bedürfe: Der Code civil rücke für die Ersatzfähigkeit fahrlässi-
ger Schädigungen die berechtigten Erwartungen des Geschädigten in den Mittelpunkt: 
a.a.O., Nr. 76 ff. mit Verweis auf Luhmann, Rechtssoziologie, S. 27 ff. Der Geschädigte 
könne aber nicht darauf vertrauen, dass Dritte ihr Verhalten derart gestalten, dass vergebli-
che Aufwendungen anderer verhindert werden (a.a.O., Nr. 85, 178 ff.). Gleichermaßen 
könne auch nur ein Ersatz bei anormalen Risiken erwartet werden, a.a.O., Nr. 86. So auch 
schon Planiol, Responsabilité civile II, S. 86; Josserand, Esprit des droits, Nr. 261. 

26 Viney, Modération et limitation, S. 133, spricht vom „l’emploi de méthodes indirectes 
et quasi-occultes“. 

27 Starck, Responsabilité civile, S. 198: „Mais, sur le terrain des préjudices purement 
économiques ou purement moraux, l’existence de nombreux droits de nuire fait que beau-
coup de dommages, directement autorisés par la loi, ne donnent pas lieu à réparation. En ce 
cas les intérêts de la victime ne sont pas garantis en principe, ils ne forment pas la substance 
d’un droit ou d’une liberté individuelle. Et c’est ici que la faute intervient. Elle forme la 
limite subjective de nos droits et libertés que jamais on ne peut franchir impunément. Or, il 
faut remarquer que le rôle de la faute en ce domaine est prépondérante.“ Für einen einge-
schränkten Schutz auch Deliyannis, Acte illicite, Nr. 95, 213. 

28 Berg, Influence du droit allemand, Nr. 8. 
29 Ausführlich dazu unten S. 310 ff. 
30 Dazu unten S. 340 ff. 
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zösischen Recht in dieser Hinsicht gegenwärtig zu teilweise sehr unterschied-
lichen Ergebnissen führt.31 Das deutsche Recht stärkt die allgemeine Hand-
lungsfreiheit des Schädigers, das französische Recht dagegen den Schutz des 
Geschädigten.32 Wie umfassend das französische (im Gegensatz zum deut-
schen) Recht Ersatz gewährt, wird zudem auch bei der generellen Ersatzfähig-
keit immaterieller Schäden Dritter deutlich.  

III. Begründung des umfassenden Ersatzes im französischen Recht 

Ein vergleichender Blick in das österreichische und das schweizerische Recht 
zeigt, dass der offene Wortlaut der deliktischen Generalklausel alleine nicht 
der Grund für die weite Auslegung der Art. 1382 f. Cc sein kann. Zwar stellt 
er eine notwendige Bedingung hierfür dar, jedoch keine ausreichende. Dies 
wird deutlich anhand des Art. 1295 ABGB33 sowie des Art. 41 OR,34 den de-
liktischen Generalklauseln in Österreich und der Schweiz. Beide sind ähnlich 
offen formuliert wie Art. 1382 Cc und lassen vom Wortlaut her keine Be-
schränkungen der Haftung erkennen. Gleichwohl ist zu beiden allgemein aner-
kannt, dass sie die Verletzung subjektiver, absoluter Rechte voraussetzen.35 

Im französischen Recht findet man kaum Begründungen der weiten Ausle-
gung der deliktischen Generalklausel; vereinzelt erfolgt der schlichte Hinweis, 
                                                           

31 Insgesamt sind die Unterschiede tatsächlich allerdings nicht so groß, wie man vermuten 
würde: Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, S. 632; Wagner, Grundstrukturen, S. 229; von 
Bar, Gemeineuropäisches Deliktsrecht II, Nr. 44. 

32 Picker, Forderungsverletzung, S. 470 ff.; Berg, Protection des intérêts incorporels, 
Nr. 583; ders., Influence du droit allemand, Nr. 2; HKK/Schiemann, §§ 823–830, Nr. 17. 
Wie schon die Motive zeigen, liegt dem Verteilungsprinzip des BGB eine freiheitliche 
Rechtsordnung zugrunde: Was nicht widerrechtlich ist, ist erlaubt, Mugdan, Motive, 
S. 725 f.; Peukert, Güterzuordnung, S. 245. Die gesetzliche Haftung des Schuldners stellt 
demgegenüber eine Beschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit (und insgesamt seiner 
Freiheitsrechte) dar, die der Rechtfertigung bedarf. Die abschließende Aufzählung in 
§ 823 I BGB dient folglich auch dazu, die (allgemeine Handlungs-)Freiheit zu wahren und 
eine übermäßige Einschränkung derselben zu verhindern, Peukert, a.a.O., S. 245 f. 

33 Art. 1295 I ABGB: „Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz des 
Schadens, welchen dieser ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der Schade mag 
durch Übertretung einer Vertragspflicht oder ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht 
worden sein.“ 

34 Art. 41 OR (= Art. 50 OR von 1871): „Wer einem andern widerrechtlich Schaden zu-
fügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.“ 

35 Zur Entwicklung im schweizerischen Recht siehe nur Immenhauser, Dogma, S. 373 ff., 
388 ff. m.w.N. Zur Auslegung in Österreich Koziol, Generalnorm, S. 360 m.w.N.; so auch 
Zimmermann, Law of obligations, S. 1042. Der OGH betonte in einer Entscheidung vom 
12.4.1984, JBl. 1985, 38: „Die Verursachung eines Vermögensschadens macht daher nur 
dann ersatzpflichtig, wenn sich die Rechtswidrigkeit der Schädigung z.B. aus der Verletzung 
vertraglicher Pflichten, aus der Verletzung absoluter Rechte oder aus der Übertretung von 
Schutzgesetzen ableiten lässt.“ Ebenso OGH, 15.12.1994, ÖBA 1994, 400; OGH, 
17.11.2015, Zak 2016, S. 18. 


